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Obligationenrecht Entwurf 

(Aktienrecht)  
Änderung vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrats vom 23. November 20161, 

beschliesst: 

I 

Der sechsundzwanzigste Titel des Obligationenrechts2 wird wie folgt geändert: 

Ersatz von Ausdrücken 

1 In den Artikeln 545 Absatz 1 Ziffer 7, 565 Absatz 2, 574 Absatz 3, 577 Randtitel 
und Text, 579 Absatz 2, 580 Absatz 2, 583 Absatz 2, 585 Absatz 3, 601 Absatz 2, 643 
Absatz 3, 685b Absatz 5, 706 Absatz 1, 706a Absatz 2, 731b Absätze 1–3, 740 
Absatz 4, 741 Absatz 2, 743 Absatz 2, 846 Absatz 3, 857 Absatz 3, 881 Absatz 3, 890 
Absatz 2, 891 Absatz 1, 904 Absatz 3, 918 Absatz 2, 924 Absatz 2, 938a Absatz 2, 
941a Randtitel und Absätze 1 und 3, 971 Absatz 1, 981 Absatz 1, 984 Absatz 2, 985 
Absätze 1 und 2, 986 Absätze 1 und 2, 987 Absätze 1 und 2, 1072, 1073, 1075, 1076 
Absatz 2, 1077 Absatz 2, 1078, 1079 Absatz 1, 1080 Randtitel und Absatz 1, 1162 
Absätze 3 und 4 sowie Artikel 1182 wird «Richter» durch «Gericht» ersetzt, mit den 
nötigen grammatikalischen Anpassungen. 

2 In den Artikeln 858 Randtitel, 859 Absätze 1–3, 860 Absatz 1, 861 Randtitel und 
Absätze 1‒3 sowie 863 Absätze 1 und 3 wird «Reinertrag» durch «Jahresgewinn» 
ersetzt. 

3 Betrifft nur den französischen Text. 

4 In den Artikeln 587 Absatz 2 und 743 Absatz 5 wird «Zwischenbilanz» durch 
«Zwischenabschluss» ersetzt, mit den notwendigen grammatikalischen 
Anpassungen.  
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2 Die Sacheinlage ist schriftlich zu vereinbaren. Der Vertrag ist öffent-
lich zu beurkunden, wenn dies für die Übertragung des Gegenstandes 
vorgeschrieben ist. 

3 Eine einzige öffentliche Urkunde genügt auch dann, wenn Grund-
stücke, die Gegenstand der Sacheinlage sind, in verschiedenen Kanto-
nen liegen. Die Urkunde muss durch eine Urkundsperson am Sitz der 
Gesellschaft errichtet werden. 

4 Die Statuten müssen den Gegenstand und dessen Bewertung sowie 
den Namen des Einlegers und die dafür ausgegebenen Aktien sowie 
allfällige weitere Gegenleistungen der Gesellschaft angeben. Die 
Generalversammlung kann die Statutenbestimmungen nach zehn 
Jahren aufheben. 

Art. 634a 

1 Die Liberierung kann auch durch Verrechnung mit einer Forderung 
erfolgen. 

2 Die Verrechnung mit einer Forderung gilt auch als Deckung, wenn 
die Forderung nicht mehr durch Aktiven gedeckt ist. 

3 Die Statuten müssen den Betrag der zur Verrechnung gebrachten 
Forderung, den Namen des Aktionärs und die dafür ausgegebenen 
Aktien angeben. Die Generalversammlung kann die Statutenbestim-
mungen nach zehn Jahren aufheben. 

Art. 634b 

1 Der Verwaltungsrat beschliesst die nachträgliche Leistung von 
Einlagen auf nicht voll liberierte Aktien. 

2 Die nachträgliche Leistung kann in Geld, durch Sacheinlage, durch 
Verrechnung oder durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigen-
kapital erfolgen. 

Art. 635 Ziff. 1 

Die Gründer geben in einem schriftlichen Bericht Rechenschaft über: 

1. die Art und den Zustand von Sacheinlagen und die Angemes-
senheit der Bewertung; 

Art. 636 

Werden bei der Gründung zugunsten der Gründer oder anderer Perso-
nen besondere Vorteile ausbedungen, so sind in den Statuten die 
begünstigten Personen mit Namen sowie Inhalt und Wert des gewähr-
ten Vorteils anzugeben. 

c. Verrechnung 
mit einer 
Forderung 

d. Nachträgliche 
Leistung 

IV. Besondere 
Vorteile 


